
 

 
Mitgliedschaftsbedingungen im ÖBVP (Stand: Jänner 2026) 

1. Höhe der Mitgliedsbeiträge 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Generalversammlung des ÖBVP festgelegt.  
Am 14. Juni 2025 wurden in der ordentlichen Generalversammlung für Einzelmitglieder und 
Vereine/Einrichtungen folgende Mitgliedsbeiträge, geltend ab 1.Jänner 2026, beschlossen. 

 

 
 
 

Ordentliche Mitglieder 
 

 

■ in die Berufsliste eingetragene Psychotherapeut:innen 
Aufnahmegebühr 

€ 396,00 
€ 85,00 

■ Psychotherapeut:innen in Ausbildung in einer anerkannten 
fachspezifischen psychotherapeutischen Ausbildungseinrichtung bzw. 
psychotherapeutischen Fachgesellschaft iSd PthG2024 
keine Aufnahmegebühr 

€ 67,00 
 
 

im Status „in Ausbildung unter Supervision“ € 133,00 
■ Gesetzlich anerkannte fachspezifische psychotherapeutische 

Ausbildungseinrichtungen bzw. Fachgesellschaften isD PthG2024: 
Sockelbetrag pro Einrichtung zusätzlich für jedes Mitglied und/oder 
jede/n Ausbildungsteilnehmer:in 
Die Anzahl der Mitglieder und Ausbildungsteilnehmer:innen müssen 
dem ÖBVP-Büro jährlich bekannt gegeben werden. 

€ 700,00 
 

€ 3,00 
 

 
 

Aufnahmegebühr pro Ausbildungseinrichtung € 90,00 
■ Einrichtungen, die ein vollständiges psychotherapeutisches 

Propädeutikum anbieten und/oder den ersten oder zweiten 
Ausbildungsabschnitt iSd PthG2024 
Aufnahmegebühr pro Einrichtung: 

€ 700,00 
 
 

€ 90,00 

■ Behandlungs-und Versorgungseinrichtungen € 317,00 

■ Einrichtungen für Psychotherapieforschung € 317,00 
 

Außerordentliche Mitglieder 
 

 

■ Mitgliedsbeitrag Propädeutikumsteilnehmer:innen bzw. 
Ausbildungskandidat:innen im ersten oder zweiten 
Ausbildungsabschnitt iSd PthG2024 
Keine Aufnahmegebühr 

€ 67,00 
 

■ Vom ÖBVP anerkannte Einrichtungen für psychotherapeutische  
Fort- und Weiterbildung 
Aufnahmegebühr pro Einrichtung 

€ 362,00 
 

€ 90,00 

■ Psychotherapeutische Patient:innenvereine 
Aufnahmegebühr pro Einrichtung  

€ 875,00 
€ 90,00 

 
Fördernde Mitglieder 

 

 

■ Alle anderen Personen oder Einrichtungen können als fördernde 
Mitglieder beitreten: 
Aufnahmegebühr: 

 € 198,00 
 

€ 90,00 



 

 
 
 
 
 
Umgang mit Veränderungen des Mitgliedsstatus während des laufenden Jahres 
 
Im Jahr des Eintrittes gilt für die Höhe des Mitgliedsbeitrages der Mitgliedsstatus zum Zeitpunkt der 
Aufnahme. Veränderungen des Status (z.B. Eintragung in die Berufsliste) im Laufe des Jahres haben 
keine Auswirkung auf die Höhe des Mitgliedsbeitrages. In den Folgejahren wird der Mitgliedsbeitrag auf 
Grund des Status zu Jahresbeginn berechnet. Mitglieder sind verpflichtet, den Beginn eines neuen 
Ausbildungsabschnittes, der eine andere Einstufung des Mitgliedsbeitrages nach sich zieht, 
unverzüglich bekannt zu geben. 

 

2. Rahmenbedingungen der ÖBVP-Mitgliedschaft 
Alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zugleich Mitglieder des Bundesverbandes und 
des jeweiligen Landesverbandes. Die Aufnahme als ordentliches und außerordentliches Mitglied erfolgt 
auf Antrag der Mitgliedschaftswerber:in nach Befassung des Präsidiums oder eines Landesvorstandes 
durch Beschluss des Bundesvorstandes nach vorherigem Datenaustausch. Fördernde Mitglieder 
werden durch den Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie für jenen Organisationsteil 
aufgenommen, dem sie sich selbst zuordnen. Die Aufnahme der fördernden Mitglieder wird dem 
Bundesvorstand zur Kenntnis gebracht. Es obliegt den Mitgliedern dafür zu sorgen, dass dem ÖBVP 
eine gültige E-Mail-Adresse bekannt gegeben wird. 

Praktischer Vorgang 
Schriftlicher Antrag der Mitgliedswerber:in (Beitrittsformular, Anmeldedatum) unter Beischließung 
geeigneter Nachweise für die jeweilige Mitgliederkategorie an das Präsidium oder einen 
Landesvorstand (Ausbildungsnachweise von den Ausbildungsvereinen; korporative Mitglieder müssen 
in ihrem Antrag einen Vertreter nominieren). Anschließend beschließt der Bundesvorstand endgültig 
über die Aufnahme, er ist dabei nicht an die Entscheidung des Präsidiums oder des Landesvorstandes 
gebunden. Als Eintrittsdatum gilt nach Beschluss des Bundesvorstandes das Datum der Antragstellung 
auf Mitgliedschaft rückwirkend. Eine Ablehnung der Aufnahme muss – unter Angabe von Gründen – 
der Beitrittswerber:in nachweislich schriftlich mitgeteilt werden. 

Austritt 
Der Austritt aus dem Verein kann ohne Angabe von Gründen bekannt gegeben werden (§6(2) der 
Statuten). Er muss dem Präsidium des ÖBVP bis spätestens 30. November schriftlich mitgeteilt werden 
und tritt mit Jahresende in Kraft. Der Mitgliedsbeitrag ist im Jahr des Austrittes vollständig zu bezahlen. 
Das austretende Mitglied hat bis zum Ende dieses Jahres noch Anspruch auf alle statutarischen und 
Service-Leistungen des ÖBVP. 

Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages 
Der Mitgliedsbeitrag und die Versicherungsprämien sowie Listenführungsgebühren für das laufende 
Kalenderjahr werden Anfang des Jahres vorgeschrieben und sind bei Rechnungserhalt zur Zahlung 
fällig. Bei Zahlungsverzug besteht kein Versicherungsschutz! 
 
 
Reduktion des Mitgliedsbeitrages im höheren Alter 
Ab dem 70. Geburtstag reduziert sich der Mitgliedsbeitrag automatisch auf 50%, ab dem 80. 
Geburtstag werden nur mehr 25% des vollen Mitgliedsbeitrags verrechnet. 



 

 
 
 
 
 
ÖBVP-Sekretariat: 
Löwengasse 3/3/4, 1030 Wien| T +43.1.512 70 90 
Bürozeiten: Mo/Do von 09:00 - 13:00 Uhr, Di 13:00 - 16:00 Uhr 

BLP-Vereinsadresse: Bründlfeldweg 74/Top 2 , 7000 Eisenstadt | T & F +43.2682.63010 

KLP-Vereinsadresse: Hoffmanngasse 12, 9020 Klagenfurt | T +43.463.500756, F +43.0463.590756 

NÖLP-Vereinsadresse: Hauptplatz 4/3, 2325 Himberg | T +43.2235.429 65, F +43.2235.440 39 

OÖLP-Vereinsadresse: Herrenstraße 12, 4020 Linz |T & F +43.732.77 60 90 

SLP-Vereinsadresse: Paracelsusstraße 14/2.OG/ 4, 5020 Salzburg | T +43.662.823825 

STLP – Vereinsadresse: Neubaugasse 24 , 8020 Graz | T +43 316 37 25 00 

TLP-Vereinsadresse: Leopoldstraße 38, 6020 Innsbruck |T & F +43.512.56 17 3 

VLP-Vereinsadresse: Riedgasse 1/ 2. OG, 6850 Dornbirn| T +43.5572.214 63, F +43.5572.214 63 

WLP-Vereinsadresse: Löwengasse 8/1/1, 1030 Wien | T +43.1.890 8000, F +43.1.890 80 00 
 
 
 
 
 
 

 


